
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorlage  
Drucksache VL-124/2022  
- öffentlich - Datum: 28.06.2022 

 
Über 
 

Bürgermeisterin X 

Gemeindevertretervorsitzenden  
 
 

Fachbereich Zentrale Dienste 

Federführendes Amt Satzungsrecht der Gemeinde Ranstadt 

Sachbearbeiter Steven Rüppel 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion Kennung 

Gemeindevorstand der Gemeinde 
Ranstadt 05.07.2022 vorberatend nichtöffentlich 

Gemeindevertretung der Gemeinde 
Ranstadt 06.07.2022 beschließend öffentlich 

Haupt- und Finanzausschuss 21.09.2022 vorberatend öffentlich 

Haupt- und Finanzausschuss 30.11.2022 vorberatend öffentlich 

Gemeindevertretung der Gemeinde 
Ranstadt 14.12.2022 beschließend öffentlich 

 
Kostenbeitragssatzung zur Satzung über die Betreuung von Kindern in den 
Tageseinrichtungen für Kinder in der Gemeinde Ranstadt 
Hier: Anpassung der Betreuungsmodule 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt die Kostenbeitragssatzung zur Satzung über die 
Betreuung von Kindern in den Tageseinrichtungen für Kinder in der Gemeinde Ranstadt in 
der vorgelegten Fassung. 
 
Des Weiteren beschließt die Gemeindevertretung, in 2022 für den Wechsel in das neue 
Betreuungsmodul „Nachmittagsmodul 1“ abweichend zu § 2 Abs. 5 der 
Kostenbeitragssatzung keine Bearbeitungsgebühr zu erheben. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
 



 

Sachdarstellung: 
Die Verwaltung hat gemeinsam mit den Leitungen der Kindertagesstätten eine 
Bedarfsabfrage zur Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten durchgeführt. Hierzu wurden 
alle Erziehungsberechtigten von Kindern (0 bis zum Schuleintritt) angeschrieben. 
 
Dieses Vorgehen wurde mit den Elternbeiräten besprochen. 
 
Insgesamt wurden 275 Eltern angeschrieben. Davon wurden 157 Fragebögen ausgefüllt 
abgegeben. Das Ergebnis der Umfrage kann aus der folgenden Tabelle entnommen werden: 
 
Gewünschte Betreuung/Modulplanung (bitte ankreuzen) 
 
Wochentage Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
Basismodul 
(7:00 – 12.30 Uhr) 101 100 98 102 106 
Mittagsmodul 
(inkl. Mittagessen) 
(12:30 - 13.30 Uhr) 

62 59 58 63 59 

Dreiviertelmodul 
(13.30 – 15:00 Uhr 46 49 48 51 42 
Nachmittagsmodul 
(13:30 – 16:30 Uhr)  34 38 42 42 23 

 
Die Auswertung der Abfrage hat ergeben, dass ein zusätzliches Modul von 13.30 Uhr bis 
15.00 Uhr (bisher 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr) gewünscht wird. Dies wurde bisher nicht 
angeboten. Aus Sicht der Leitungen und der Verwaltung ist diesem Bedarf unbedingt 
Rechnung zu tragen. 
 
In der vorliegenden Satzung besteht für die Eltern die Möglichkeit, das Nachmittagsmodul 1 
(13.30 Uhr bis 15.00 Uhr) oder das Nachmittagsmodul 2 (13.30 Uhr bis 16.30 Uhr) – 
tageweise - zu buchen. 
 
Aufgrund der angespannten personellen Situation in den Kindertagesstätten, empfehlen die 
Kita-Leitungen sowie die Verwaltung, für das kommende Kindergartenjahr 2022/2023 an den 
Freitagen einer jeden Woche ausschließlich das Betreuungsmodul von 13.30 Uhr bis 15.00 
Uhr anzubieten. 
 
Im Übrigen kann jeder Zeit § 6 Abs. 4 der Satzung Anwendung finden. 
 
Die Verwaltung hat hierzu einen entsprechenden Satzungsentwurf erstellt. 
 
Anlage(n): 

(1) 20220628_Kostenbeitragssatzung_Entwurf 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja _____ Nein____ Enthaltung ______ 
 
FB Öffentlichkeitsarbeit  FB Gremien  
FB Hauptverwaltung  FB Jugend und Soziales  
FB Assistenz Bürgermeisterin  FB Ordnung  
FB Finanzen  FB Kasse  
FB Bauen  FB Friedhof  
FB Personal  FB Natur- und Landschaftspflege  
 
Erl. Vermerk    ____________Datum  _________ Unterschrift 




